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 Anmeldeverfahren 

Die Anmeldung ist online direkt über die Lehrgangsausschreibung möglich. Anmeldungen werden 

nur über das Onlineverfahren wirksam. Telefonisch können keine Anmeldungen erfolgen. Bitte auch 

die Gliederung mit angeben. 

Die persönlichen Daten werden für die weitere Lehrgangsorganisation und allgemeine Kommunika-

tion DSG-intern gespeichert. 

1.  Anmeldeadresse 

www.dsg.dlrg.de/veranstaltungsdienste/seepferdchen-fuer-alle/lehrgangsanmeldung.html  

Jede Anmeldung wird per E-Mail beantwortet. Für Ihre evtl. auftretenden Fragen stehen Ihnen die 

Mitarbeiter der DSG gerne zur Verfügung: E-Mail: dsg@dlrg.de / Telefon: 0 57 23 / 9 55-7 30. 

Von Rückfragen bezüglich eingegangener Anmeldungen bitten wir abzusehen! 

2. Teilnahmevoraussetzungen 

Mit der Anmeldung zu einem Lehrgang erklärt der Anmeldende, dass er die in der Lehrgangsaus-

schreibung geforderten Voraussetzungen für diesen erfüllt. Die Nachweise darüber sind als Kopie 

der Anmeldung für diesen Lehrgang bzw. per E-Mail oder Fax einzureichen.  

Sollten die Teilnahmevoraussetzungen bis zum Meldeschuss nicht nachgewiesen werden können, 

kann eine Zulassung zum Lehrgang nicht erteilt werden.  

Die Teilnahme ist grundsätzlich Personen vorbehalten, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 

Zulassung von Teilnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann nur erfolgen, 

wenn eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

3. Teilnehmerbeitrag 

Projekt "Seepferdchen für alle" 

Gefördert durch die Beiersdorf AG/ NIVEA. Die Lehrgangsgebühr wird für die Projektteilnehmer 

"Seepferdchen für alle - Schwimmen lernen mit NIVEA" übernommen, sowie die Kosten für die zu-

sätzliche Übernachtung bei Anreise am Vortag. Sie erhalten nach Meldeschluss eine Lehrgangsein-

ladung. 

Am Projekt können pädagogische Fachkräfte (auch in Ausbildung), Bundesfreiwillige der DLRG Glie-

derungen und Ausbildungshelfer der am Projekt teilnehmenden DLRG-Gliederungen teilnehmen.  

4. Zusage/Absage von Lehrgangsplätzen 

Anmeldungen werden im Rahmen der verfügbaren Seminar-/Lehrgangsplätze in der Reihenfolge 

ihres Einganges berücksichtigt. Ein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme wird mit der Anmeldung 

nicht begründet. Die eingegangene Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Sie enthält ggf. einen Hin-

weis auf noch zu erbringende Teilnahmevoraussetzungen. Der sich anmeldende Interessent wird in 

die Teilnehmerliste aufgenommen oder bei bereits vollen Lehrgängen auf eine Warteliste gesetzt. 

Die endgültige Zulassung zum Lehrgang erfolgt erst nach dem Meldeschluss. Die künftigen Teil-

nehmer erhalten eine Einladung mit weiteren organisatorischen Hinweisen bis ca. 3 Wochen vor 

Lehrgangsbeginn. Ist die Teilnehmerzahl erreicht und der Lehrgang ausgebucht, erhalten alle Perso-

nen der Warteliste eine Absage. 

6. Lehrgangsänderungen 

Die Veranstalter behalten sich vor, Lehrgänge abzusagen, Termine zu ändern oder den Lehrgangsort 

zu verlegen. Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Veranstaltung von dem im Programm ange-

kündigten Referenten geleitet wird. 

http://www.dsg.dlrg.de/veranstaltungsdienste/seepferdchen-fuer-alle/lehrgangsanmeldung.html
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 Organisatorische Hinweise 

1. Lehrgangsbeginn und Veranstaltungsort 

Lehrgänge am Wochenende 

Am ersten Lehrgangstag besteht ab 18.00 Uhr die Möglichkeit, das Abendessen einzunehmen. Der 

Lehrgang beginnt dann grundsätzlich um 19.00 Uhr und endet am letzten Lehrgangstag mit dem 

Mittagessen (Teil1). Ausnahmen von dieser Regelung sind in den Einzelausschreibungen als ergän-

zende Hinweise fixiert oder werden mit der Einladung zum Lehrgang mitgeteilt. Der Veranstaltungs-

ort ist in den Lehrgangseinzelausschreibungen angegeben. 

2. Unterbringung/Verpflegung 

Enthalten sind: 

 Seminar-/Lehrgangsteilnahme 

 Eventuelle lehrgangsbegleitende Unterlagen, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, 

dass diese erworben werden müssen 

 Vollverpflegung im DLRG Tagungszentrum Hotel "Delphin" oder einem anderen Haus am Platz 

 Unterbringung im modernen Doppelzimmer (mit Dusche, SAT-TV/Radio und Telefon) 

Die Unterbringung bei Lehrgängen in Bad Nenndorf erfolgt grundsätzlich im DLRG Tagungszentrum 

Hotel "Delphin". Sollte aufgrund einer hohen Auslastung dieses Hotels keine weitere Unterbringung 

möglich sein, erfolgt die Unterbringung, insbesondere für Einzelzimmer, in einem anderen Haus am 

Platze. Einzelzimmer im DLRG Tagungszentrum Hotel "Delphin" werden nach Verfügbarkeit, in der 

Reihenfolge der Anreise vergeben. 

Einzelzimmerwünsche sind mit der Anmeldung anzugeben. Für Einzelzimmer ist ein Zuschlag in 

Höhe von 29,00 € pro Nacht fällig. Dieser ist bei der Anreise an der Rezeption des DLRG Tagungs-

zentrums Hotel "Delphin" zu entrichten. 

3. Spezielle Unterbringungswünsche 

Aufgrund der Zunahme spezieller Wünsche von Lehrgangsteilnehmern, möchten wir hiermit bereits 

orientierend auf einige Aspekte eingehen. Die DLRG ist ein junger Verband, denn rund 63% der Mit-

glieder sind Kinder und Jugendliche. Bei den Lehrgängen des Bildungswerkes / DLRG Service GmbH 

steht die Aus-, Fort- oder Weiterbildung interessierter Lehrgangsteilnehmer, die sich auf spezielle 

Bildungs- und Lerninhalte für ihre ehrenamtliche Arbeit konzentrieren wollen, im Mittelpunkt. Diese 

Konzentration erfordert möglichst optimale Rahmenbedingungen. 

In diesem Zusammenhang bitten wir um Verständnis, dass ein Mitbringen betreuungspflichtiger 

Kinder in den Lehrgängen nicht möglich ist. Bei Veranstaltungen im Bundeszentrum in Bad Nenn-

dorf nutzen Sie bitte ab voraussichtlich der zweiten Jahreshäfte 2016 die Möglichkeit der Kinderbe-

treuung während der Lehrgänge. 

Sollte der Wunsch bestehen, Ehepartner oder Freunde nach Bad Nenndorf mitzubringen, so ist dies 

grundsätzlich nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Bettenkapazität für Lehrgangsteilneh-

mer kostenpflichtig möglich. 

Das Mitbringen von Hunden zur Übernachtung in das Hotel Delphin ist nach vorheriger Absprache 

mit dem Hotel gestattet. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass der Aufenthalt von Hunden oder 

anderen Haustieren in den Seminarräumen aus lernorganisatorischen Gründen sowie im Restaurant 

nicht ermöglicht werden kann. 

4. Teilnahme und Lizenzierung 

Jeder Teilnehmer erhält für die Teilnahme am gesamten Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung. 

Diese dient vor allem der Vorlage bei der Gliederung. Sich aus der Teilnahme am Lehrgang erge-

bende Möglichkeiten einer Lizenzverlängerung sind durch die lizenzgebende Gliederung, in der Re-

gel durch den Landesverband, zu bescheinigen. Im Falle eines Fehlens bei Teilen des Lehrganges 

kann der Lehrgangsleiter in Abstimmung mit dem Leiter Ausbildung des Präsidiums nach Prüfung 

die Ausgabe der Teilnahmebescheinigung verwehren und über eine Nichterstattung der Fahrtkosten 

verfügen. 



5. Fahrtkostenzuschuss 

Es gilt die Reisekostenregelung der DSG. 

Bei Seminaren/Lehrgängen der DLRG Service Gesellschaft werden Fahrtkosten in maximaler Höhe 

von 51,00 € pro Lehrgangsteilnehmer erstattet. 

Bei Abbruch eines Lehrganges entfällt der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss. Die Einreichung der 

Reisekostenabrechnung hat grundsätzlich während des Lehrganges zu erfolgen, spätestens jedoch 3 

Wochen nach dem Lehrgang - andernfalls entfällt der Anspruch auf den Reisekostenzuschuss. 

6. Fotofreigabe 

Wir weisen alle Teilnehmer darauf hin, dass während der Lehrgänge von Ihnen Foto- und Filmauf-

nahmen angefertigt werden können. Diese Aufnahmen dienen der Darstellung der Lehrgänge in den 

Medien. Ihre Veröffentlichung bedarf daher im Regelfall keiner zusätzlichen Einwilligung der fotogra-

fierten Personen. Die Fotografen tragen darüber hinaus dafür Sorge, dass die Persönlichkeitsrechte 

der fotografierten Person gewahrt bleiben. Weder von dem Fotografen noch von den auf dem Foto 

dargestellten Personen können Honoraransprüche oder Ansprüche auf Namensnennung bei der 

Veröffentlichung erhoben werden. 

Die DLRG/DSG behält sich vor, während der Lehrgänge angefertigte Bilder und Filmaufnahmen für 

verbandsinterne Zwecke weiter zu verwenden. Für darüber hinausgehende Anwendungen, insbe-

sondere kommerzieller Art, wird die DLRG/DSG sich im Einzelfall mit der jeweils fotografierten Per-

son in Verbindung setzen, sofern dies im Rahmen der §22 und § 23 KunstUrhG notwendig ist. 

 


